
DA 1.15 

LV 1.53 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1985/12 Seite 1 von 2 

 

 

 

Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Ermstedt 18.10.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Zur Sicherung des Grundstücksankaufes für den Spielplatz in Ermstedt werden 4687,50 EUR  der 

Haushaltsstelle 02010.61220 (Mittel des §4 der Ortsteilverfassung) nicht für andere Sanierungs- 

und Unterhaltungsarbeiten bzw. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bereitgestellt. 

Sie verbleiben in der Haushaltsstelle. 

 

 

 

 

09.10.2012, gez. Götze    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Der Ortsteilbürgermeister 

Ortsteil Ermstedt 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung der Mittel nach § 4 der 

Ortsteilverfassung - Spielplatz 

 

Drucksache 1985/12 
 

Ortsteilrat 

Ermstedt 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen X Nein  Ja → Nutzen/Einsparung X Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten   

   ↓ 
 

 2012 2013 2014 2015 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Ortsteilbürgermeister stellt den Antrag, alle noch nicht durch Beschlüsse untersetzten 

finanzielle Mittel des § 4 der Ortsteilverfassung für die Sicherung  des Grundstücksankaues  für 

den Spielplatz in Ermstedt bereit zu stellen bzw. für eine andere Verwendung zu sperren. 
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